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Erwägungen

E. 1
Den Rekurrenten trifft kein Mitverschulden am Unfall. Seine Geschwindigkeit war mit
maximal 20km/h den prekären Sichtverhältnissen angemessen. Sie erlaubte ihm, bei
trockener und nicht mit Sand belegter Strasse innerhalb der Sichtweite auch bei einem
überraschend auftauchenden Hindernis anzuhalten. Weil Sand auf der Zufahrt lag, konnte er
das Fahrzeug nur mit einer mittleren Verzögerung von etwa 2 m/sec2 abbremsen. Dadurch

E. 2
Die Truppe hat offensichtlich nicht damit gerechnet, dass in der Nacht derart dichter Nebel
auftreten könnte, dass der Haufen nur noch auf 10m erblickt werden könnte. Die
Markierung des Hindernisses wäre aber auf jeden Fall angezeigt gewesen, obschon
angenommen werden konnte, dass nur Angestellte des Flugplatzes die Zufahrt benützen.
Weil das Hindernis aber innerhalb des abgeschlossenen Flugplatzes und somit nicht auf
einer dem allgemeinen Verkehr dienenden Strasse errichtet wurde, kann das Verhalten der
Truppe nicht als grobfahrlässig bezeichnet werden. Selbst aber wenn grobfahrlässig
begangene Unterlassungen der Truppe bewiesen wären, wäre der adäquate
Kausalzusammenhang zwischen der Betriebsgefahr des Wagens des Rekurrenten und dem
Unfall nicht unterbrochen worden. Art. 59 Ziff. 1 des BG vom 19. Dezember 1958 über den
Strassenverkehr (SVG, SR 741.01) findet bei einem Selbstunfall mit bloss eigenem
Sachschaden keine Anwendung.

E. 3
Die Haftung des Bundes richtet sich nach Art. 23 ff. des BG vom 12. April 1907 über die
Militärorganisation (MO, SR 510.10) und ist dem Grundsatz nach auch nicht bestritten. Es
stellt sich einzig die Frage, ob in Anwendung von Art. 27 MO in Verbindung mit Art. 44
Abs. 1 OR eine Kürzung des Schadenersatzes wegen der vom Rekurrenten zu vertretenden
eigenen Betriebsgefahr seines Wagens vorgenommen werden darf, obschon den
Rekurrenten kein Verschulden trifft, hingegen der Truppe mindestens einfache
Fahrlässigkeit vorgeworfen werden muss. Mit diesem Problem der Haftungskompensation
hat sich die Rekurskommission bisher eigenartigerweise noch nie befassen müssen. Es ist
das vermutlich darauf zurückzuführen, dass die Direktion der Eidg. Militärverwaltung
bisher darauf verzichtet hat, Abzüge wegen vom Geschädigten zu vertretenden
Betriebsgefahren vorzunehmen. Es stellt sich zuerst die Frage, ob die Betriebsgefahr des
Wagens des Rekurrenten einen Umstand darstellt, für den er im Sinne von Art. 44 Abs. 1
OR einzustehen hat. Wird dies bejaht, ist zu untersuchen, ob eine Ermässigung der
Schadenersatzpflicht des Bundes gerechtfertigt erscheint, wobei davon auszugehen ist, dass
der Bund kausal haftet, zusätzlich auch noch ein einfach fahrlässiges Verhalten der Truppe
zu vertreten hat, während den Rekurrenten kein Verschulden trifft.



E. 4
In den Lehrbüchern wurde bisher meist die Meinung vertreten, dass als Umstände im Sinne
von Art. 44 OR nur ein schuldhaftes Handeln oder Unterlassen zu berücksichtigen sei (z. B.
von Thur Andreas/Siegwart Alfred/Peter Hans, Allgemeiner Teil des Schweizerischen
Obligationenrechts, Bd. I, 3. Aufl., Zürich 1979, S. 108, 111 N. 23). Das Bundesgericht hat
bereits im Entscheid BGE 85 II 516 (1959) die gegenteilige Auffassung übernommen und
seither beibehalten. Auf diese Linie eingeschwenkt ist der Berner Kommentar (Brehm
Roland, 1986, Bd 6). In Note 41 zu Art. 44 OR wird festgehalten: «Ist der Halter eines
Motorfahrzeuges selber durch einen Nicht-Halter geschädigt worden, dann bildet die
Betriebsgefahr seines Fahrzeuges einen Umstand, welcher 3

eine Kürzung des Schadenersatzes rechtfertigt.» Richtigerweise müsste es allerdings nicht
«rechtfertigt», sondern «rechtfertigen kann» heissen. Denn Art. 44 OR stellt die Kürzung
ausdrücklich in das Ermessen des Richters. Die Rekurskommission schliesst sich der
neueren Meinung an, was um so leichter fällt, als eben die Berücksichtigung der
Betriebsgefahr als Umstand im Sinne von Art. 44 nicht obligatorisch in jedem Fall zu einer
Reduktion des Schadenersatzes führen muss.

E. 5
Die Direktion der Eidg. Militärverwaltung verweist in ihrer Rekursantwort auf das
Bundesgerichtsurteil in BGE 108 II 57 f., das tatsächlich auf einen ähnlichen Tatbestand
zurückgeht, wie er hier zur Diskussion steht. Wegen des vorschriftswidrigen Fehlens des
Signals «Höchsthöhe» kollidierte ein Lastenzug mit einem Torbogen. Der Kanton haftet
kausal für den Werkmangel; zudem muss ihm noch im Gegensatz zum Lastwagenchauffeur
ein Verschulden zur Last gelegt werden. Das Bundesgericht kürzte den Schadenersatz des
Lastwagenhalters wegen der Betriebsgefahr seines Lastwagens um einen Drittel. Dieses
Urteil hat Dr. Peter Stein (in der Zeitschrift für schweizerisches Recht [ZSR] 102 [1983] I
67 ff.) zu bemerkenswerten Ausführungen über die Haftungskompensation veranlasst. Er
legt überzeugend dar, dass beim Zusammentreffen von verschiedenen Kausalhaftungen mit
Verschulden auf der einen oder auf beiden Seiten eigentlich eine Wertung und Gewichtung
der einzelnen Faktoren vorgenommen werden sollte, obschon sie nicht vergleichbar sind.
Im Gegensatz zum erwähnten Bundesgerichtsurteil muss im vorliegenden Fall die
Hauptverantwortung für den Unfall auf das Hindernis in der Zufahrt und auf die durch den
Sand rutschig gewordene Fahrbahn verlegt werden. Die Betriebsgefahr des Wagens
hingegen ist bei der Geschwindigkeit von 10 km/h wesentlich kleiner zu gewichten. Das
Verschulden der Truppe ist auch nicht leichtzunehmen, grenzt es doch an grobe
Fahrlässigkeit. …

E. 6
Aber auch mit einfacheren Überlegungen kommt die Rekurskommission zum Schluss, dass
eine Reduktion des Schadenersatzes nicht gerechtfertigt ist: Mit Rücksicht auf die Tatsache,
dass der Rekurrent trotz angemessener Fahrweise mit relativ kleiner Geschwindigkeit
wegen Fehlern der Truppe in den überhaupt nicht voraussehbaren Sandhaufen rutschte,
lässt eine nur teilweise Deckung seines Schadens als unbillig erscheinen. Obschon auch die
durch seinen Wagen gesetzte Betriebsgefahr zum Unfall beigetragen hat, wird auf die
Reduktion seines Schadenersatzanspruches gemäss Art. 44 Abs. 1 OR verzichtet.

E. 7
Der Rekurs ist deshalb gutzuheissen. Die Verfahrenskosten trägt der Bund. 4
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